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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates   I 
 

▪ GENEHMIGUNG ÄNDERUNG ABWASSERREGLEMENT 
 

Mit Beschluss vom 9. März 2026 hat die kantonale Bau- und Umweltschutzdirektion die von 
der Einwohnergemeindeversammlung am 9. Dezember 2025 verabschiedete Änderung                    
des Abwasserreglements der Gemeinde Bretzwil genehmigt. Gegen den Beschluss der 
Einwohnergemeindeversammlung ist innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist keine 
Beschwerde erhoben und kein Referendum ergriffen worden. Zwecks Erhöhung der 
Einnahmen der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bretzwil wird     
neu eine jährliche Grundgebühr von Fr. 80.-- pro Haushalt, respektive pro Gewerbebetrieb 
eingeführt. Dazu erfolgt eine Anpassung von § 24 Abs. 1 des Abwasserreglements der 
Gemeinde Bretzwil. 

 

▪ UNTERSTÜTZUNG GEMEINDEINITIATIVEN 
 

Der Gemeinderat hat entschieden, die unter der Federführung der Stadt Liestal lancierten 
Gemeindeinitiativen «Wer befiehlt, zahlt!» und die «Bankgewinn-Initiative» zu unterstützen. 
Die Initiative «Wer befiehlt, zahlt!» fordert, dass wenn durch den Kanton zukünftig                         
ohne Zustimmung der Gemeinden Entscheide gefällt werden, die Kostenfolgen für die 
Gemeinden haben, die daraus resultierenden Kosten durch den Kanton getragen werden 
müssen. Die «Bankgewinn-Initiative» verlangt, dass die Gemeinden an der Ausschüttung 
aus dem Reingewinn der Basellandschaftlichen Kantonalbank mit einem Drittel 
partizipieren. Bislang geht die Gewinnausschüttung vollumfänglich an den Kanton.  

 

▪ FEUERUNGSKONTROLLE 2025/2026 
 

Die Feuerungskontrolle ist in den Monaten September 2025 bis Mai 2026 durchgeführt 
worden. Es wurden alle Feuerungsanlagen, die mit einem Gebläsebrenner ausgerüstet 
sind, gemessen. In der Messperiode 2025/2026 wurden insgesamt 123 Anlagen kontrolliert. 
14 Anlagen waren nicht messpflichtig, da die betreffende Liegenschaft unbewohnt war,                    
die Anlage saniert worden ist oder weniger als 100 Betriebsstunden mit Öl im Jahr                 
aufweist. Eine Anlage musste beanstandet werden, was einer Beanstandungsquote                       
von 0.92 % entspricht. Die beanstandete Anlage wurde in der Zwischenzeit durch                      
einen Feuerungsfachmann neu eingestellt und arbeitet wieder tadellos, so dass keine 
Sanierungsverfügung erlassen werden musste. 

 

▪ OPTIMIERUNG BRANDSCHUTZ BAUMGARTENSCHULHAUS 
 

Im Nachgang zur Brandkatastrophe in Crans-Montana ist vom Gemeinderat mit                               
einer Fachperson eine Beurteilung der verschiedenen öffentlichen Gebäude der 
Einwohnergemeinde Bretzwil vorgenommen worden. Dies insbesondere hinsichtlich                          
des Durchführens von Anlässen sowie des Schulbetriebs. Dabei hat sich gezeigt, dass                    
im Baumgartenschulhaus gewisse Anpassungen vorgenommen werden müssen. Aktuell    
steht der Gemeinderat diesbezüglich mit einem auf den Brandschutz spezialisierten 
Unternehmen in Kontakt, so dass ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet und auf dieser 
Grundlage zuhanden des Investitions- und Finanzplans eine Kostenschätzung für die 
erforderlichen Anpassungen vorgenommen werden kann. 

 

▪ ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET RÖSI 
 

Im Rahmen einer Koordinationssitzung mit den Landeigentümern und den Vertretungen    
der beteiligten Werke wurde am 15. April 2026 entschieden, mit der Erschliessung des 
Gewerbegebiets G1 Rösi am 10. August 2026 zu beginnen. Die Baumeisterarbeiten     
werden durch die Johann Volonté AG, Nunningen und die Sanitärarbeiten durch die                   
Müller-Rieder AG, Seewen ausgeführt. Im Rahmen der im Anschluss erforderlichen 
Instandstellung wird ein Bereich entlang der Kantonsstrasse mit einem Mergelbelag 
versehen, so dass in der Folge ein Fussweg bis zur Privatstrasse für die Erschliessung                  
der vier Grundstücke des Gewerbegebiets Rösi vorhanden sein wird. Die Bauzeit für die 
Erschliessung des Gewerbegebiets G1 Rösi wird mit 10 bis 12 Wochen veranschlagt, so 
dass die Bauarbeiten in etwa Mitte November 2026 abgeschlossen sein sollten. 
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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates   II 

 

▪ ORGANISATION UND KOSTEN WEIHNACHTSBAUM 
 

Im Rahmen einer Besprechung mit den Vertretern des Verschönerungsvereins Bretzwil 
wurden die Aufgaben in Zusammenhang mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaums                   
neu geregelt. Zukünftig zeichnet die Gemeinde für die Organisation und den Transport                   
des Weihnachtsbaums verantwortlich und finanziert die damit zusammenhängenden 
Kosten. Das Anbringen der Lichterkette erfolgt weiterhin durch die Mitglieder des 
Verschönerungsvereins Bretzwil, wobei die Gemeinde zusätzlich die Aufwendungen für                  
die dazu erforderliche Hebebühne übernimmt. 

 

▪ INSPEKTION WASSERVERSORGUNG BRETZWIL 
 

Am 27. April 2026 wurde vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen                               
die alle vier Jahre stattfindende reguläre Inspektion der Wasserversorgung der                 
Gemeinde Bretzwil durchgeführt. Die informationspflichtigen Parameter werden den 
Konsumenten regelmässig bekannt gegeben. Die Trinkwasseranalysen entsprachen                          
in der zurückliegenden Zeitperiode den gesetzlichen Anforderungen. Der TBDV-Richtwert 
für den organischen Gesamtkohlenstoffgehalt wird eingehalten. Die Untersuchungen                       
des Grundwassers auf chemische Substanzen zeigen keine Spuren anthropogener 
Einflüsse. Die Ultrafiltrationsanlage liefert seit der Inbetriebnahme im Jahr 2021 
einwandfreies Trinkwasser. Die Wartung erfolgt jährlich durch den Hersteller.                                     
Die Membranen werden mit Reinwasser und bei Bedarf chemisch rückgespült. Die 
Hydranten- und Schieberkontrolle wird regelmässig durchgeführt. Gesamthaft konnte 
festgestellt werden, dass die Wasserversorgung Bretzwil in den überprüften Bereichen der 
Lebensmittelgesetzgebung entspricht. 

 

▪ ABGASMESSUNG HOLZSCHNITZELHEIZUNG SCHULGASSE 1 
 

Die Resultate der durch die Mess-bar GmbH, Langendorf am 13. April 2026 durchgeführten 
Abgasmessung der Holzschnitzelheizung des Wärmeverbunds der Einwohnergemeinde 
Bretzwil an der Schulgasse 1 wurden dem Amt für Umweltschutz und Energie zugestellt. 
Aus dem Messbericht ist ersichtlich, dass die Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung                          
für Kohlenmonoxid und Feststoffe eingehalten werden. Gemäss Artikel 13 der 
Luftreinhalteverordnung ist die Messung oder Kontrolle mindestens alle zwei Jahre                                
zu wiederholen. Das Amt für Umweltschutz und Energie wird die nächste Messung 
entsprechend festlegen. 

 

▪ SÖMMERUNG STIERENBERG 2026 
 

Am 19. und 26. Mai 2026 sind insgesamt 11 Rinder, 42 Mutterkühe mit ihren                                    
aktuell 40 Kälbern sowie ein Stier zur diesjährigen Sömmerung auf den Stierenberg 
aufgeführt worden. Mit den gesamthaft 93 Tieren, die den Sommer 2026 während                  
105 Tagen auf den Weiden des Stierenbergs verbringen, konnte die maximale Kapazität 
des Stierenbergs einmal mehr vollumfänglich ausgeschöpft werden. 

 

▪ ENTLASTUNGSPAKET 2027 BUND 
 

Mit dem Entlastungspaket 2027 des Bundes werden die Bundesbeiträge für alle                   
Flüchtlinge und Personen des Asylrechts unabhängig von deren Status auf fünf Jahre 
begrenzt. Bislang wurden die Bundesbeiträge für Personen des Asylrechts und vorläufig 
Aufgenommene während sieben Jahren ausgerichtet und für Personen mit dem Status S 
ist nach fünf Jahren bis 10 Jahre die halbe Pauschale ausbezahlt worden. Diese Anpassung 
hat im Kanton Basel-Landschaft erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinden. Über die 
nächsten vier Jahre ergeben sich für die Gemeinden Mindereinnahmen von insgesamt         
90 Mio. Franken. Ein weiterer Kostentreiber besteht in der Tatsache, dass die Flüchtlinge 
aus der Ukraine mit dem Status S nach fünf Jahren eine Aufenthaltsbewilligung B erhalten 
und damit beim Bezug von Sozialhilfe den Schweizerinnen und Schweizern gleichgestellt 
werden. 
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Vernehmlassungen   I 

 

Verordnung über die Baubewilligungsgebühren 
 

Am 18. März 2014 hat der Regierungsrat die Verordnung über die Gebühren der 
Baubewilligungsbehörden letztmals revidiert und per den 1. Mai 2014 in Kraft gesetzt. Die                  
alte Gebührenverordnung aus dem Jahr 2002 wurde damals dem um 12.3 % gestiegenen 
schweizerischen Baupreisindex angepasst. Mit der vorliegenden Vorlage sollen die 
Baubewilligungsgebühren der mittlerweile wieder aufgelaufenen Teuerung angeglichen 
werden. Nach dem Baupreisindex Nordwestschweiz beträgt der Zuwachs der Teuerung                       
seit der letzten Revision im Jahr 2014 bis heute 15.6 %. Die Gebührenanpassung erfolgt                   
nach den Richtlinien gemäss der Finanzhaushaltsgesetzgebung, da die Erträge aus den 
Baubewilligungsgebühren in den letzten Jahren die Aufwendungen der Dienststelle nicht                 
mehr decken konnten. Waren in der Zeit nach dem Jahr 2014 die Baubewilligungsgebühren 
in etwa kostendeckend, besteht seit dem Jahr 2022 eine beträchtliche Unterdeckung,                            
die sich in Zukunft noch vergrössern würde. Zur Stärkung der Vollzugsaufgaben soll die 
Verordnung zudem mit Gebühren für die Verfügungen zur Beseitigung von illegal                      
errichteten Bauten ergänzt werden. Darüber hinaus ist geplant, eine Entschädigung für                      
den Bearbeitungsmehraufwand für in Papierform eingereichte Baugesuche und neu die 
solidarische Haftung für Bewilligungsgebühren von Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern 
sowie Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern einzuführen. Zur Verringerung                           
des Kontrollaufwands der Baubewilligungsbehörde kann die Gesuchstellerin, respektive der 
Gesuchsteller die korrekte und fristgerechte Profilierung neu mit einem Aussteckungsprotokoll 
und/oder einer Fotodokumentation nachweisen. Erfolgt dieser Nachweis nicht oder nur 
ungenügend, werden die Zusatzaufwendungen der Bewilligungsbehörde für eine Kontrolle vor 
Ort verrechnet. Der Gemeinderat begrüsst die vorgeschlagene Anpassung der Gebühren                
an die Teuerung. Eine periodische Aktualisierung ist sachgerecht, um die Kostendeckung der 
Baubewilligungsbehörden sicherzustellen und die Gebühren realitätsnah zu halten. Gemäss 
geltender Aufteilung erhalten die Gemeinden einen Drittel dieser Gebühren. 
 

 

Teilrevision Bildungsgesetz - Ermöglichen von Tagesschulen 
 

Im Rahmen eines Projekts zur Weiterentwicklung der familien- und schulergänzenden 
Betreuung sowie der Tagesschulen befasst sich die vorliegende Landratsvorlage mit                
den Tagesschulen auf der Primar- und der Sekundarstufe. Mit einer Teilrevision des 
Bildungsgesetzes werden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, damit die Gemeinden 
auf der Primarstufe sowie der Kanton auf der Sekundarstufe I Tagesschulen führen können. 
Tagesschulen zeichnen sich durch eine Ganztagesstruktur aus, die Bildung und Betreuung 
umfasst. Weder die Gemeinden noch der Kanton sind verpflichtet, Tagesschulen einzuführen 
oder zu betreiben. Die Umsetzung bleibt freiwillig und orientiert sich an den jeweiligen lokalen 
Bedürfnissen und Voraussetzungen. Der Gemeinderat unterstützt den gewählten Ansatz                      
einer reinen Ermöglichungsgesetzgebung. Die Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft 
unterscheiden sich stark hinsichtlich Grösse, Siedlungsstruktur, finanzieller Leistungsfähigkeit 
und bestehender Betreuungsangebote. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Einführung                         
von Tagesschulen würde diesen unterschiedlichen Ausgangslagen in keiner Weise                            
gerecht werden. Positiv hervorzuheben ist, dass die Vorlage den Gemeinden einen grossen 
Gestaltungsspielraum belässt und keine standardisierten Modelle vorschreibt. Damit wird                     
dem Grundsatz der Gemeindeautonomie Rechnung getragen. Darüber hinaus nimmt der 
Gemeinderat die Haltung des Regierungsrats, dass angesichts der angespannten Finanzlage 
auf eine kantonale Anschubfinanzierung verzichtet werden soll, bedauernd zur Kenntnis.                  
Dass die Gemeinden eigenverantwortlich entscheiden können, ob und in welcher Form sie 
Tagesschulen prüfen oder umsetzen möchten, schätzt der Gemeinderat hingegen sehr.                   
Aus der Sicht des Gemeinderats ist zudem zentral, dass die Einführung von Tagesschulen                
nicht zu indirekten finanziellen Verpflichtungen oder zu einem Erwartungsdruck gegenüber 
den Gemeinden führt. Insbesondere gilt es sicherzustellen, dass aus der gesetzlichen 
Ermöglichung kein faktischer Anspruch oder eine spätere Kostenabwälzung auf die 
Gemeinden erwächst. 
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Vernehmlassungen   II 

 

Änderung Raumplanungs- und Baugesetz 
 

Mit einer Motion hat der Landrat den Regierungsrat beauftragt, eine Gesetzesanpassung 
vorzulegen, die § 24 des Raumplanungs- und Baugesetzes so anpasst, dass Infrastrukturen 
für Wärmeverbunde, die überwiegend mit erneuerbaren Energieträgern betrieben werden 
sowie Stromspeicher für lokale Stromerzeugungsanlagen in Zonen für öffentliche Werke                       
und Anlagen zulässig werden, sofern die Erfüllung der jeweiligen Zweckbestimmung                              
der Zone nicht wesentlich eingeschränkt oder gestört wird. Zudem wären in dieser Zone 
bestehende Heizzentralen mit entsprechenden Übergangsbestimmungen zu legalisieren                     
und lokale Energiegemeinschaften sollen als mögliche Anspruchsgruppen ergänzt werden. 
Die Zonen für öffentliche Werke und Anlagen sind Bestandteil der kommunalen 
Nutzungsplanung. Die Gemeinden sind Trägerinnen dieser Zonen und zuständig für                           
deren planerische Festlegung sowie das Durchführen der Baubewilligungsverfahren.                                 
Die vorgesehene Anpassung des § 24 des Raumplanungs- und Baugesetzes wirkt sich daher 
unmittelbar auf die kommunale Planungspraxis und den Vollzug aus. Durch den Wegfall                     
der Pflicht zur vorgängigen Anpassung der Zonenzweckbestimmung werden die Gemeinden 
von aufwendigen Nutzungsplanverfahren entlastet. Gleichzeitig ist damit zu rechnen,                          
dass sich die Interessenabwägung sowie mögliche Einsprachen vermehrt auf das 
Baubewilligungsverfahren verlagern. Dies kann zu komplexeren Bewilligungsverfahren und 
einem erhöhten Prüfaufwand führen. Der Gemeinderat teilt die im Bericht angesprochene 
Sensibilität, dass bei der Nutzung solcher Zonen durch private Wärmeverbundbetreiber                       
eine sorgfältige Abwägung erforderlich ist, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.                       
Da zentrale Begriffe wie überwiegend erneuerbar oder lokal erst auf Verordnungsstufe 
präzisiert werden sollen, ist für die Gemeinden entscheidend, dass diese Regelungen                          
klar, vollzugstauglich und mit dem übergeordneten Energie- und Raumplanungsrecht 
abgestimmt ausgestaltet werden. Der Gemeinderat erwartet, dass die Gemeinden                                   
bei der Ausarbeitung der Verordnungsbestimmungen angemessen einbezogen werden. 
Zusammenfassend unterstützt der Gemeinderat die Stossrichtung der Vorlage,                                     
erachtet jedoch eine sorgfältige Umsetzung und eine klare Ausgestaltung der 
Verordnungsbestimmungen als entscheidend, um Rechtssicherheit, Akzeptanz in                                     
der Bevölkerung und eine praktikable Anwendung für die Gemeinden sicherzustellen.                      
Weiter regt der Gemeinderat an, generell mehr Spielraum bei der Auslegung von 
Zweckbestimmungen in den OeWA-Zonen walten zu lassen. 

 

 

Fahrplanvernehmlassung 2027 
 

Nach dem Aufheben der Buslinie 74 von Bretzwil nach Reigoldswil auf den letzten 
Fahrplanwechsel per den 14. Dezember 2025 wird die Gemeinde Bretzwil aktuell                                
einzig noch durch die Buslinie 111 Liestal-Bretzwil-Laufen mit dem öffentlichen Verkehr                   
erschlossen. Das sehr gute Angebot auf der Buslinie 111 bleibt mit dem Fahrplanwechsel per 
den 13. Dezember 2026 unverändert erhalten. Die einzigen Anpassungen betreffen die 
Abfahrtszeit in Seewen, Herrenmatt in Richtung Liestal, die mit gleicher Ankunftszeit in Liestal 
um eine Minute nach hinten verschoben wird, um die weiteren Anschlüsse besser abnehmen 
zu können sowie die Haltestelle Seewen, Rechtenberg, die auf den Fahrplanwechsel 
aufgehoben wird. Ebenfalls keine Änderungen sind auf der Buslinie 67 von Seewen nach 
Dornach mit einem direkten Anschluss an die Buslinie 111 vorgesehen. Wie bereits im 
Rahmen der letzten Fahrplanvernehmlassung eingebracht, würde es der Gemeinderat als 
wünschenswert erachten, wenn die letzten Verbindungen um 23.32 Uhr in Richtung Liestal, 
respektive 23.20 Uhr in Richtung Laufen nicht nur bis Seewen und Nunningen, sondern bis 
nach Liestal und Laufen geführt würden. Zudem würde es der Gemeinderat begrüssen, wenn 
der Kurs Liestal ab um 23.54 Uhr nicht nur bis Seewen, sondern ebenfalls durchgehend über 
Bretzwil bis nach Laufen geführt würde. 
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Bürgergemeindeversammlung vom 12.06.2026 

 

1. Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2025 
 

://: Dem Beschlussprotokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2025 wird 
ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

2. Rechnung 2025 der Bürgergemeinde 
 

://: Die Rechnung 2025 der Bürgergemeinde wird ohne Gegenstimme genehmigt. 
 

 

Einwohnergemeindeversammlung vom 12.06.2026 

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2025 
 

://: Dem Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2025 
wird ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

2. Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde 
 

://: Die Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde wird ohne Gegenstimme genehmigt. 
 

 

Rücktritt Sozialhilfebehörde Bretzwil 

 

Per den 31. Dezember 2026 hat Julie Casas ihren Rücktritt aus der Sozialhilfebehörde 
Bretzwil bekannt gegeben. 
 

Julie Casas wurde am 25. September 2022 für den Rest der Amtsperiode bis am                              
31. Dezember 2024 erstmals in die Sozialhilfebehörde Bretzwil gewählt und kann bei ihrem 
Ausscheiden auf eine etwas mehr als vierjährige Tätigkeit in der Sozialhilfebehörde Bretzwil 
zurückblicken. 
 

Der Gemeinderat hat mit grossem Bedauern vom Rücktritt von Julie Casas aus der 
Sozialhilfebehörde Bretzwil Kenntnis genommen und dankt Julie Casas bereits heute                           
für die in der Sozialhilfebehörde Bretzwil geleistete Arbeit. 
 

Kandidaturen für die Sozialhilfebehörde Bretzwil können auf der Gemeindeverwaltung 
eingereicht werden. Die Wahl in die Sozialhilfebehörde Bretzwil erfolgt an der Urne. Nach 
Eingang einer Kandidatur wird der Gemeinderat einen entsprechenden Wahltermin festlegen. 
 

Für Auskünfte stehen Ihnen der Präsident der Sozialhilfebehörde Bretzwil, Moreno Krattiger 
sowie jedes andere Mitglied der Sozialhilfebehörde Bretzwil gerne zur Verfügung. 
 

Gemeinderat Bretzwil 
 

 

Auftragsvergaben 

 

Tiefbauarbeiten WL-Bruch Rösistrasse Kontrolle Schieber Wasserleitungen 
 

Sutter Tiefbau GmbH, Bretzwil Hinni AG, Biel-Benken 
 

Reparatur Seilbahn Baumgartenareal Insektenschutzgitter Fenster Schule 
 

Kurz Gartengestaltung AG, Bretzwil Tschopp Insektenschutz, Bubendorf 
 

Optimierung Geschirrwaschmaschine GZ Druck Stimmrechtsausweise 
 

Hartmann Haushalt, Bretzwil Dietschi AG, Olten 
 

Reparatur Fenster Turnhalle Reparatur Mulchgerät Werkhof 
 

Bärtschi Nomet, Reinach Häner Landmaschinen GmbH, Bretzwil 
 

Namensschilder Wohnungen Schulgasse 5 Luftentfeuchter Zivilschutzanlage 
 

Aludesign AG, Allschwil Qubiq Airtech AG, Oberglatt 
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Trinkwasserkontrollen 

 

BAKTERIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG VOM 8. APRIL 2026 
 

Proben Nr. Probenbeschreibung 
 

P-25-008167 83.10 A Rappenlochquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-25-008168 83.15 A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-25-008169 83.15 AF Rohwasser, nach Ultrafiltration, vor UV 
P-25-008170 83.15 AUV Rohwasser, nach Ultrafiltration und UV 
P-25-008171 83.95 N Reservoir, Abgang Netz 
P-25-008172 83.991 N Netzwasser Ammann Holz GmbH 
 

Feldtest 83.10 A 83.15 A 83.15 AF 83.15 AUV 83.95 N 83.991 N 
 

Wassertemp. Grad Celsius 8.45 9.73 9.70 --- --- --- 
 

Bakteriologische Resultate 
 

Aerobe mesoph. Keime mL 730 49 <4 0 7 <4 
Enterokokken pro 100 mL 6 1 0 0 0 0 
Escherichia coli pro 100 mL 2 0 0 0 0 0 
 

Bakt. Befund Belastet Belastet In Ord. In Ord. In Ord. In Ord. 
 

Toleranzwerte 
 

Aerobe mesoph. Keime mL 100 100 100 20 300 300 
Enterokokken pro 100 mL 0 0 0 0 0 0 
Escherichia coli pro 100 mL 0 0 0 0 0 0 
 

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten 
Parametern den Anforderungen der aktuellen Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in 
öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV, SR 817.022.11, Anhang 1). 
 

 

Forstbetrieb Frenkentäler 

 

ANDRÉ MINNIG VERLÄSST DEN FORSTBETRIEB FRENKENTÄLER 
 

Per den 1. August 2026 verlässt André Minnig den 
Forstbetrieb Frenkentäler und nimmt im Forstbetrieb 
Schwarzbubenland eine neue Herausforderung an. 
 

Als Revierförster hat André Minnig in den 
vergangenen 25 Jahren mit seinem grossen 
Engagement und seiner Fachkenntnis mitgeholfen, 
den Wald in den Gemeinden des Forstreviers 
Hohwacht und später im Forstbetrieb Frenkentäler 
zukunftsgerichtet aufzustellen und zu betreiben. 
 

Dank seiner offenen und konstruktiven Art konnten                      
in der Zusammenarbeit mit André Minnig stets sehr gute Lösungen zum Wohl sämtlicher 
Beteiligten gefunden werden. Darüber hinaus stand André Minnig bei Fragen jederzeit für 
einen guten Rat zur Verfügung. 
 

Der Gemeinderat dankt André Minnig für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit und 
wünscht André Minnig bereits an dieser Stelle bei seiner neuen Aufgabe im Forstbetrieb 
Schwarzbubenland alles Gute und viel Freude und Erfolg. 
 

Gemeinderat Bretzwil 
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Coop Gemeinde Duell 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In diesem Jahr hat sich die Gemeinde Bretzwil bereits zum fünften Mal am grössten 
Bewegungsanlass der Schweiz, dem Coop Gemeinde Duell beteiligt. Insgesamt nahmen 
erneut rund 200 Gemeinden aktiv an diesem Anlass teil, wobei letztlich die Möglichkeit 
bestand, für jede Gemeinde Bewegungsminuten zu sammeln. 
 

Mit einer ersten gemeinsamen Wanderung zur 
Feuerstelle in der Heidenstatt ist die Jagd nach 
Bewegungsminuten am 1. Mai 2026 eröffnet worden                 
und bis am 31. Mai 2026 mit dem Einsammeln                                    
der verschiedenen Posten wurden in der Folge von                                
320 Personen individuell oder an den zahlreich 
angebotenen Aktivitäten Bewegungsminuten für die 
Gemeinde Bretzwil gesammelt. 
 

Gemeinsam kam so die stolze Zahl von 694’779 Bewegungsminuten zusammen, was der 
Gemeinde Bretzwil in der Kategorie A der Gemeinden mit bis zu 1'000 Einwohnerinnen                        
und Einwohnern nach dem dritten, vierten und zweimal dem sechsten Rang in den                   
Vorjahren, damals noch in der Kategorie der Gemeinden mit bis zu 2'000 Einwohnerinnen                       
und Einwohnern zum sensationellen Sieg verhalf. 
 

Wie schon in den vergangenen Jahren war es                          
toll, mitzuerleben, wie sich im Rahmen des Coop 
Gemeinde Duells wiederum eine positive Dynamik                   
im Dorf eingestellt hat und die Einwohnerinnen                     
und Einwohner auf einem Spaziergang oder einer 
Wanderung miteinander ins Gespräch gekommen sind. 
 

Nebst dem Sammeln der Bewegungsminuten und dem 
Vergleich mit den anderen Gemeinden sowie untereinander ist es insbesondere dieser soziale 

Aspekt mit vielen schönen gemeinsamen Momenten, der im 
Rahmen des Coop Gemeinde Duells im Vordergrund steht. 
 

Ebenfalls konnte mit der erneuten Teilnahme am                               
Coop Gemeinde Duell und dem erstmaligen Sieg der 
Bekanntheitsgrad unseres schönen Dorfs nochmals 
gesteigert und ein äusserst positiver Eindruck von                 
Bretzwil vermittelt werden. 
 

An dieser Stelle geht ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die das Coop Gemeinde 
Duell 2026 in der einen oder andern Form unterstützt haben. Vielen, vielen Dank! 
 

OK Coop Gemeinde Duell 2026 
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Pensionierung Hansruedi Hochuli 

 

Ein langjähriger Schulleiter tritt ab: Per Ende des                           
Schuljahres 2025/2026 geht Hansruedi Hochuli,                  
Rektor der Sekundarschule Reigoldswil mit 65 Jahren                
in Pension. Gelegenheit also für einen Rückblick. 
 

Geboren und wohnhaft in Bretzwil ging Hansruedi selbst 
schon als Schüler an der Sekundarschule in Reigoldswil 
ein und aus. Nach erfolgreicher Matur studierte er an der 
Universität Basel Oberlehrer in den Fächern Mathematik, 
Biologie und Geographie. Später kamen Chemie und 
Turnen dazu. 
 

Seine ersten Lektionen hier in Reigoldswil unterrichtete                    
er als Student im Jahr 1982 und zwar 2 Lektionen   
Chemie am Samstagmorgen. Mit Schuljahresbeginn                          
im Frühling ist der offizielle Eintrittstag in den 
Schulunterricht am 15. April 1985 vermerkt. Nachdem 
auch die methodische, didaktische und pädagogische 
Ausbildung am Seminar absolviert war, wurde                
Hansruedi Anfang der 90er Jahre erst provisorisch, kurze                     
Zeit später dann definitiv von der Sekundarschulpflege 

als Lehrperson angestellt. Ein Glücksfall: Hansruedi hat nicht nur unterrichtet, sondern als 
Klassenlehrperson die Jugendlichen auf ihrem Weg zum Erwachsenenwerden eng                      
begleitet. Zudem hat er ab Mitte der 90er Jahre als Konrektor neben Heidi Bur                             
Führungserfahrung mit Erwachsenen sammeln können. In der Intensivfortbildung für 
Schulleitungen holte er sich das nötige Rüstzeug, um nach dem Rücktritt von Heidi Bur                            
ab dem Jahr 2008 die Schulleitung zu übernehmen. 
 

Mit seinem grossen Wissen, pädagogischen Gespür, Feingefühl und Respekt für                                    
die Sorgen der anderen hat sich Hansruedi bei Schülerinnen und Schülern, Eltern,                       
Lehrpersonen und Behörden einen sehr guten Ruf erarbeitet. Beginnend bei                                        
A wie Absenzenwesen, Behördenkontakte, Elternkontakte, Evaluation, Fächerwahl,                         
5-Tage-Woche, Informationsabende, Integrative Schulungsform, Klassenbildungen, 
Lehrpersonenwahlen, Lehrplan, Schulleitungsfunktionen, Schulpflege, Schulsozialdienst, 
Sommerschuljahresbeginn, Spezialwochenregelung, Standortfrage, technologische 
Neuerungen, Umbauten, Unterrichtsbesuche bis Z wie Zusammenarbeit mit den 
Primarschulen etc. sind nur einige der Themenfelder genannt, welche die letzten Jahrzehnte 
das Schulwesen des Kantons Basel-Landschaft prägten. 
 

Pragmatisch hat Hansruedi überlegt, angepackt und umgesetzt. Von morgens nicht ganz als 
erster, dafür bis spätabends und als letzter war er im Schulleitungsbüro anzutreffen. Nebst 
seinem planbaren Pensum hatte er jederzeit auch ein offenes Ohr für die kleineren und 
grösseren Anliegen aller Personen. Seine Bürotür war stets weit offen und es lag ihm am 
Herzen, allen mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen zu helfen. Ganz laut ist es in                       
den vielen Gesprächen selten bis nie geworden, versuchte er doch sehr erfolgreich, sein 
Gegenüber in mögliche Lösungsfelder miteinzubeziehen. Legendär sind seine Schnitzelbänke 
an den Weihnachtsessen, wo Hansruedi mit seinem feinen Gespür die Geschehnisse des 
vergangenen Jahres resümierte und manchen Schmunzler provozierte. 
 

Nun, Ende Juni 2026 und nach über 41 Dienstjahren freut sich Hansruedi, die Leitung der 
Schule in gute Hände weiterzureichen und mehr Zeit für seine wachsende Familie zu haben. 
Nichtsdestotrotz wird er nach den Sommerferien ab und zu an seiner Schule anzutreffen sein, 
nicht mehr in Schulleitungsfunktion, sondern als Stellvertretungs-Lehrer. 
 

Hansruedi, wir danken dir für deinen riesigen Einsatz für unsere und deine Schule und 
wünschen dir für die Zukunft alles Gute. 

Thomas Mottl 
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Primarstufe Bretzwil 
 

SCHULJAHR 2026/2027 
 

1. Semester Montag, 10. August 2026 - Sonntag, 17. Januar 2027 
 

2. Semester Montag, 18. Januar 2027 - Samstag, 3. Juli 2027 
 

Am ersten Schultag finden sich alle Schülerinnen und Schüler um 08.00 Uhr in der 
Primarschule ein. Für die Eltern der Kinder der 1. Klasse folgen in den Sommerschulferien 
detaillierte Informationen. 
 

In den Kindergarten schicken Sie Ihre Kinder nach den speziellen Anweisungen der 
Kindergärtnerin. 
 

Um 09.00 Uhr versammeln wir uns zur Begrüssung des neuen Schuljahres und aller 
Schülerinnen und Schüler mit Gesang auf dem Pausenplatz. Zuschauer und Zuhörerinnen 
sind herzlich willkommen. 
 

 

LEHRPERSONEN KINDERGARTEN/PRIMARSCHULE SCHULJAHR 2026/2027 
 

Kindergarten Regina Fischer/Anna Limbeck 
 

1./2. Klasse Sarah Kermani/Yael Hilti 
 

3./4. Klasse Esther Büchli-Brodbeck 
 

5./6. Klasse Luana Lang 
 

Schulleitung Pia Pflugshaupt 
 

Fachlehrperson 3.-6. Klasse Dominik Stauber 
 

Sport 4.-6. Klasse Dominik Stauber 
 

Textiles Gestalten Regina Fischer 
 

Heilpädagogik Kindergarten (HPK) Regina Fischer 
 

Deutsch als Zweitsprache Kindergarten Anna Limbeck 
 

Deutsch als Zweitsprache Primarschule Dominik Stauber 
 

Spezielle Förderung 1./2. Klasse Pia Pflugshaupt 
 

Spezielle Förderung 3.-6. Klasse Simone Nägelin 
 

Begabtenförderung Dominik Stauber 
 

 

SCHULFREIE TAGE KANTON BASEL-LANDSCHAFT 
 

➢ (Samstag, 1. Mai 2027) Tag der Arbeit 
 

➢ Donnerstag, 6. Mai 2027 Auffahrt 
 

➢ Freitag, 7. Mai 2027 Tag nach Auffahrt 
 

➢ Montag, 17. Mai 2027 Pfingstmontag 
 

➔ Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben in der Schulbroschüre! 
 

 

FERIEN 
 

Herbstferien Beginn Samstag, 26. September 2026 
 Ende Sonntag, 11. Oktober 2026 
 Wiederbeginn Unterricht Montag, 12. Oktober 2026 
 

Weihnachtsferien Beginn Samstag, 19. Dezember 2026 
 Ende Sonntag, 3. Januar 2027 
 Wiederbeginn Unterricht Montag, 4. Januar 2027 
 

Fasnachtsferien Beginn Samstag, 6. Februar 2027 
 Ende Sonntag, 21. Februar 2027 
 Wiederbeginn Unterricht Montag, 22. Februar 2027 
 

Frühjahrsferien Beginn Samstag, 20. März 2027 
 Ende Sonntag, 4. April 2027 
 Wiederbeginn Unterricht Montag, 5. April 2027 
 

Sommerferien Beginn Samstag, 3. Juli 2027 
 Ende Sonntag, 15. August 2027 
 Wiederbeginn Unterricht Montag, 16. August 2027 
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Projektwoche Primarschule Bretzwil 

 

Dank einer grosszügigen Spende des Frauenvereins Bretzwil durften wir uns am Montag,                    
den 11. Mai 2026 ein Figurentheater vom Chora-Theater Arbon 
ansehen. Wir bedanken uns herzlich für den finanziellen Beitrag                        
bei den Mitgliedern des Frauenvereins Bretzwil, der den Ausschlag 
gegeben hat, dass diese Aufführung zustande kam! 
 

In dem Theater durften wir erleben, wie die kleine Füchsin Friderike 
sich aus der wohlbekannten «Familien-Höhle» in den weiten, noch unbekannten Wald wagt, 
die Gefühle Angst, Wut, Scham und Freude spürt, lernt damit umzugehen und neue Freunde 
findet.  
 

Die Figurenspielerin, Margrit Proske hat das Bühnenbild vor unseren Augen während des                 
ca. 40-minütigen Theaters Schritt für Schritt aufgebaut, genauso, wie sich die Welt von 
Friderike langsam erweiterte. 
 

 

"Habt ihr schon gewusst, dass Füchse keine Höhlen graben? Die Höhlen gräbt der 
Dachs. Aber der ist manchmal etwas faul.“ (Benji, 2. Klasse) 
 

Dies und vieles mehr lernten die Kinder der Primarschule Bretzwil während des Waldtags                     
im Rahmen der Projektwoche. Die gesamte Schule - vom Kindergarten bis zur sechsten 
Klasse - verbrachte einen erlebnisreichen Tag im Wald und tauchte dabei in die spannende 
Welt der heimischen Waldtiere ein. 
 

Im Mittelpunkt standen die verschiedenen Waldtiere des Figurentheaters. An 
abwechslungsreichen Stationen konnten die Schülerinnen und Schüler mehr über deren 
Lebensweise erfahren. So übten sie beispielsweise, sich geschickt zu tarnen wie ein Reh, 
hämmerten im Rhythmus wie ein Specht und spitzten ihre Ohren wie ein Fuchs. 
 

Ein besonderes Highlight war das gemeinsame Mittagessen, das für die gesamte Schule über 
dem Feuer zubereitet wurde. Auch das Zvieri sorgte für strahlende Gesichter. Frisch über dem 
Feuer gebackene Apfelküchlein rundeten den gelungenen Tag ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit vielen neuen Erkenntnissen über die Waldtiere, schönen Erinnerungen und glücklichen 
Kinderherzen ging ein gelungener Waldtag zu Ende. 
 

Kindergarten und Primarschule Bretzwil 



Mitteilungsblatt der Gemeinde Bretzwil Nr. 161 Seite 12 

 
 

Schulpersonal 2025 

 
Im Jahr 2025 arbeiteten 5’512 Lehrpersonen an öffentlichen Baselbieter Regelschulen                        
vom Kindergarten bis zur höheren Berufsbildung. Sie verteilten sich auf insgesamt                                
3’671 Vollzeitstellen. Der Anteil der Männer unter den Baselbieter Lehrpersonen lag im 
vergangenen Jahr bei 27 %. Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad unter den Baselbieter 
Lehrpersonen liegt bei 67 %. 27 % der Lehrpersonen arbeiten Vollzeit (90 % oder mehr),                           
23 % arbeiten in einem Pensum von weniger als 50 %. 
 

Gegenüber dem Vorjahr hat die Anzahl der Lehrpersonen um 0.7 % und die Anzahl der 
Vollzeitäquivalente um 1.0 % zugenommen. Es handelt sich um das kleinste Wachstum seit 
dem Jahr 2017, als es sogar eine leichte Abnahme gab. Der Grossteil der Lehrpersonen findet 
sich in den von den Gemeinden getragenen Schulen der Primarstufe. Knapp drei Fünftel                 
der Personen und Vollzeitäquivalente finden sich auf dieser Stufe, was in erster Linie deren 
Gewicht in einer normalen Schulkarriere widerspiegelt. 
 

Je höher die Schulstufe, desto höher ist das Durchschnittsalter der Lehrpersonen. 
Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II (inklusive höhere Berufsbildung) sind mit 46.7 Jahren 
im Schnitt mehr als viereinhalb Jahre älter als auf der Primarstufe (42.1 Jahre). Zumindest 
teilweise hängt das wohl auch mit der längeren Ausbildungsdauer zusammen. Während für 
das Unterrichten auf der Primarstufe ein Bachelor einer pädagogischen Hochschule (PH) 
benötigt wird, braucht es für die Sekundarstufe I einen PH-Master. Um auf der                    
Sekundarstufe II unterrichten zu können, muss nach einem Universitäts-Master noch                            
ein Diplomstudium an einer PH absolviert werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Primarstufe ist fast die Hälfte der Lehrpersonen unter 40 Jahre alt, während es auf                       
der Sekundarstufe II nur ein knappes Drittel ist. Bei den Berufsfachschulen sind 17 % der 
Lehrpersonen 60 Jahre alt oder älter, werden also in naher Zukunft in Pension gehen. Auf                  
der Primarstufe ist der Anteil mit 9 % nur gut halb so hoch. 
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Bevölkerungsstatistik per 30. Juni 2026 

 
Altersstruktur der Gemeinde Bretzwil 

 
Alter Anz. Männlich Weiblich Ledig Verh. Gesch. Verwitwet 
 

00 bis 09 Jahre 45 24 21 45 0 0 0 
 

10 bis 19 Jahre 85 39 46 85 0 0 0 
 

20 bis 29 Jahre 59 32 27 56 3 0 0 
 

30 bis 39 Jahre 70 40 30 39 28 2 1 
 

40 bis 49 Jahre 95 44 51 33 57 5 0 
 

50 bis 59 Jahre 108 55 53 16 73 15 4 
 

60 bis 69 Jahre 133 71 62 16 94 18 5 
 

70 bis 79 Jahre 73 42 31 6 50 9 8 
 

80 bis 89 Jahre 56 21 35 4 23 8 21 
 

90 bis 99 Jahre 8 2 6 0 3 0 5 
 

100 bis 109 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 
Total 732 370 362 300 331 57 44 
 

In % 100 50.5  49.5  41.0  45.2  7.8  6.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufteilung nach Konfessionen Aufteilung nach Nationalität 

 
 Anzahl in %  Anzahl in % 
 

Evang.-reform. 310 42.4  Schweizer 668 91.3 
 

Röm.-kath. 80 10.9  Ausländer 64 8.7 
 

Andere 58 7.9  Total 732 100.0 
 

Ohne 284 38.8 
 

Total 732 100.0 
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Bevölkerungsstatistik 2025 

 

Im Jahr 2025 ist die Baselbieter Wohnbevölkerung um 2’378 Personen gewachsen. Dabei 
stieg die Anzahl der Schweizerinnen und Schweizer um 0.3 % auf 225’194 Personen und                       
die Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer um 2.2 % auf 80'469 Personen an. Das 
Bevölkerungswachstum beläuft sich damit auf insgesamt 0.8 %, der dritthöchste Wert in den 
letzten zehn Jahren. 
 

Seit dem Jahr 2020 weist der Kanton Basel-Landschaft jährlich mehr Todesfälle als Geburten 
aus. Im vergangenen Jahr waren dies 2’262 Geburten und 2’834 Todesfälle, was einen 
negativen Geburtenüberschuss von minus 572 Personen ergibt. Der Bevölkerungszuwachs 
erfolgte somit ausschliesslich durch die Zuwanderung. Im Jahr 2025 standen 22’865 Zuzüge 
19’915 Wegzügen gegenüber und resultierten in einem Wanderungssaldo von plus                            
2’950 Personen. 
 

Im dritten Jahr in Folge verzeichnete die Gemeinde Reinach den grössten absoluten                 
Zuwachs unter den Baselbieter Gemeinden (+ 301 Personen). Reinach erreichte damit eine 
Wohnbevölkerung von 21’109 Personen und bleibt die zweitgrösste Gemeinde im Kanton nach 
Allschwil mit 22’468 Personen. Neben Reinach erfuhren sieben weitere Gemeinden einen 
Zuwachs von mehr als 100 Personen. Es handelt sich dabei um Allschwil, Münchenstein, 
Aesch, Muttenz, Binningen, Frenkendorf und Lausen. Der Zuwachs in diesen acht Gemeinden 
beläuft sich auf + 1’506 Personen. Den stärksten prozentualen Zuwachs wies die Gemeinde 
Lauwil mit + 6.1 % aus und erreichte eine Wohnbevölkerung von 350 Personen. 
 

In 30 der 86 Baselbieter Gemeinden nahm die Wohnbevölkerung im Jahr 2025 ab. Den 
stärksten absoluten Rückgang registrierten die Gemeinden Birsfelden (- 110 Personen), 
Arisdorf (- 41 Personen) und Zwingen (- 40 Personen). In Bretzwil nahm die Wohnbevölkerung 
im vergangenen Jahr um 8 Personen, respektive 1.1 % zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Altersstruktur der Baselbieter Wohnbevölkerung ist im Wandel und weist einen 
zunehmenden Anteil an älteren Personen aus. Im Zeitraum von 1980 bis 2025 ist der Anteil 
der 65-jährigen und älteren Personen von 10.2 % auf 23.4 % angestiegen. Die Verlagerung      
in der Altersstruktur steht unter anderem in Zusammenhang mit den älter werdenden 
bevölkerungsstarken Jahrgängen. In den jüngeren Altersklassen hat sich die Anzahl Personen 
über die letzten Jahre vergleichsweise wenig verändert. 
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Bausparprämie Kanton Basel-Landschaft 
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Asiatische Hornisse 

 

Die Asiatische Hornisse hat sich aus der Westschweiz bis in den Kanton                                     
Basel-Landschaft ausgebreitet. Die invasive Art bedroht einheimische Wespen                     
sowie Wild- und Honigbienen. Für die Suche nach den Nestern spannen die 
Nordwestschweizer Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn 
zusammen. 
 

Die Asiatische Hornisse breitet sich in der Nordwestschweiz 
weiter aus. Das ist deshalb problematisch, weil sie für die 
Fütterung ihrer Larven vor allem einheimische Honigbienen, 
Wildbienen und Wespen jagt. Bei einer starken Verbreitung 
in einem Gebiet kann die Asiatische Hornisse zu spürbaren 
Verlusten bei den Bienenvölkern führen. 
 

Dem Menschen gegenüber verhält sie sich grundsätzlich 
nicht aggressiv und ist nicht gefährlicher als die geschützte, 
einheimische Hornisse. Sie verteidigt jedoch ihr Nest, eine 
Jagd auf sie sollte deshalb unbedingt unterlassen werden. 
Das Entfernen von Nestern gehört ausschliesslich in die 
Hände von geschulten Fachpersonen. 
 

Zum Schutz der Honigbienen und um die Verbreitung                  
der Asiatischen Hornisse einzudämmen ist die Suche nach 

Nestern und deren Vernichtung zentral. Die Nester befinden sich grösstenteils hoch oben in 
Bäumen. Bei der Suche kommt die sogenannte Radio-Telemetrie zum Einsatz. Asiatische 
Hornissen werden eingefangen und mit einem Mini-Sender versehen, so dass ihr Rückflug 
zum Nest verfolgt werden kann. Der Kanton Basel-Landschaft hat zusammen mit                                  
den Nordwestschweizer Kantonen und den kantonalen Bienenzüchterverbänden Personen 
ausgebildet, die für die Suche nach Nestern der Asiatischen Hornisse im Einsatz sind.               
Sobald Angriffe auf Bienenbestände beobachtet werden, wird die Suche nach den Nestern 
unter Mithilfe der Imkerinnen und Imker eingeleitet. Die Vernichtung der Nester erfolgt durch 
professionelle Schädlingsbekämpfer. 
 

Um Kenntnis über die Verbreitung der Asiatischen Hornisse zu erhalten, sind die                    
Kantone auf die Mithilfe der Imkerinnen und Imker sowie der Bevölkerung angewiesen. 
Verdächtige Insekten oder Nester sollen fotografiert oder gefilmt und über die Schweizer 
Meldeplattform www.asiatischehornisse.ch gemeldet werden. 
 

Amt für Umweltschutz und Energie 
 

 

Wohnung an der Schulgasse 5 zu vermieten 

 
Per den 1. September 2026 zu vermieten in Bretzwil an der Schulgasse 5 
(Gemeindeverwaltung): 

 

3 ½-Zimmer Wohnung, 69 m2 im 1. Stock 
 

Die rund 10 Jahre alte Wohnung umfasst eine grosse 
Wohnküche, zwei Zimmer, Bad/WC und ein Kellerabteil,                    
5 m2 sowie eine Waschküche und ein Trockenraum zur 
Mitbenützung. Ebenfalls ist ein Lift vorhanden. 

 
Die Miete beträgt exklusiv NK Fr. 1'300.-- pro Monat. 
 

Bei Interesse oder für weitere Auskünfte melden Sie sich bitte auf der Gemeindeverwaltung, 
Tel. 061 943 04 40, Email: gemeinde@bretzwil.ch. 

http://www.asiatischehornisse.ch/
mailto:gemeinde@bretzwil.ch
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Instrumentenlandesystem ILS 33 

 

BENUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 

Das Abkommen vom 10. Februar 2006 zwischen den zuständigen Aufsichtsbehörden von 
Frankreich (DGAC) und der Schweiz (BAZL) regelt die Benutzungsbedingungen. Es legt im 
Wesentlichen fest, dass die Piste 16 weiterhin als Hauptlandepiste benützt und die Piste 33 
angeflogen werden soll, wenn die Rückenwindkomponente 5 Knoten übersteigt. Die Piste 16 
wird bei Wind aus Sektor Nord ebenfalls nicht mehr benützt, wenn sie mit Wasser, Eis oder 
Schnee kontaminiert ist. 
 

Falls die ILS 33-Landungen während eines Kalenderjahres einen Anteil von 8 % sämtlicher 
Instrumentenanflüge überschreiten, werden die Ursachen vertieft analysiert und den 
Konsultativgremien unterbreitet. Für den Fall, dass der Anteil 10 % übersteigt, nehmen              
die beiden Luftfahrtbehörden Konsultationen mit dem Ziel auf, Massnahmen zu treffen,            
um die prozentuale Nutzung der Piste 33 wieder unter die 10 %-Marke zu bringen. 
 

STATISTIK PER DEN 30. APRIL 2026 
 

 

Monat 
 

 

Anzahl IFR-Landungen 
 

 

davon Piste 33 
 

 

Prozent 
 

 

Jahr 2009 
 

 

30’811 
 

2’418 
 

7.8 % 
 

Jahr 2010 
 

 

32’111 
 

 

3’198 
 

 

10.0 % 
 

 

Jahr 2011 
 

 

28’864 
 

 

1’377 
 

 

4.8 % 
 

 

Jahr 2012 
 

 

35’780 
 

 

2’648 
 

 

7.4 % 
 

 

Jahr 2013 
 

 

36’627 
 

 

2’546 
 

 

7.0 % 
 

 

Jahr 2014 
 

 

38'261 
 

 

2'477 
 

 

6.5 % 
 

 

Jahr 2015 
 

 

38'850 
 

3'115 
 

8.0 % 
 

Jahr 2016 
 

 

38'959 
 

2'293 
 

5.9 % 
 

Jahr 2017 
 

 

39'630 
 

4'092 
 

10.3 % 
 

Jahr 2018 
 

 

41'165 
 

4'514 
 

11.0 % 
 

Jahr 2019 
 

 

42'416 
 

3'827 
 

9.0 % 
 

Jahr 2020 
 

 

17'730 
 

1'440 
 

8.1 % 
 

Jahr 2021 
 

 

22'119 
 

2'089 
 

9.4 % 
 

Jahr 2022 
 

 

32'877 
 

3'774 
 

11.5 % 
 

Jahr 2023 
 

 

34'953 
 

4'847 
 

13.9 % 
 

Jahr 2024 
 

 

37’374 
 

4’479 
 

12.0 % 
 

Jahr 2025 
 

 

39’620 
 

5’126 
 

12.9 % 
 

Januar 2026 
 

 

2’423 
 

0 
 

0.0 % 
 

Februar 2026 
 

 

2’365 
 

177 
 

7.5 % 
 

März 2026 
 

 

2’984 
 

532 
 

17.8 % 
 

April 2026 
 

 

1’914 
 

356 
 

18.6 % 
 

Total 
 

 

9’686 
 

1’065 
 

11.0 % 



Mitteilungsblatt der Gemeinde Bretzwil Nr. 161 Seite 18 

 
 

Wilde Nachbarn beider Basel 

 
Fledermäuse sind faszinierende Nachttiere: Manche wiegen kaum mehr als ein 
Würfelzucker, andere erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 30 cm. Alle 
heimischen Arten ernähren sich ausschliesslich von Insekten und orientieren sich im 
Dunkeln mithilfe der Echoortung - einer beeindruckenden Anpassung an das Leben                 
in der Nacht. 
 

Trotz ihrer beeindruckenden Fähigkeiten bleiben Fledermäuse für viele Menschen unsichtbar. 
Dabei nutzen sie unsere Siedlungen intensiver, als viele denken: Gärten, Parks und Innenhöfe 
bieten wichtige Jagdgebiete und Flugkorridore. 
 

Ihre Artenvielfalt ist bemerkenswert: Rund ein Drittel aller Schweizer Säugetierarten sind 
Fledermäuse. Auch im Siedlungsraum ist die Vielfalt hoch. In Basel-Stadt wurden bisher                        
23 Arten nachgewiesen - vier davon allerdings seit dem Jahr 1940 nicht mehr. Zudem gelten 
alle Arten als unterschiedlich stark gefährdet. 
 

Die Bestimmung der Fledermausarten ist aufgrund ihrer nächtlichen und fliegenden 
Lebensweise anspruchsvoll. Moderne bioakustische Verfahren nehmen Ultraschallrufe auf 
und ermöglichen eine systematische Erfassung der nächtlichen Insektenjäger. 
 

In den Jahren 2026 und 2027 dreht sich bei Wilde Nachbarn beider Basel alles um die 
Fledermäuse in der Region. Gemeinsam mit der Bevölkerung möchten wir herausfinden, 
welche Arten hier vorkommen und wie sie unsere Städte und Dörfer nutzen. Machen Sie mit 
und erforschen Sie die nächtlichen Insektenjäger direkt vor Ihrer Haustür - im Garten, auf dem 
Balkon oder in Ihrer Wohnumgebung! 
 

Interessiert? Mehr dazu finden Sie auf der Aktionsseite auf der Website 
beidebasel.wildenachbarn.ch oder schreiben Sie eine Mail an beidebasel@wildenachbarn.ch. 
 

Wilde Nachbarn beider Basel 
 

 

Verkehrskontrollen 

 

Durch die Polizei Basel-Landschaft wurden in der Gemeinde Bretzwil von März 2026 bis                  
April 2026 die folgenden Verkehrskontrollen durchgeführt: 
 

Datum: 10. März 2026 11. März 2026 29. April 2026 
 

Zeit: 12.38 - 13.39 16.23 - 18.10 13.30 - 15.17 
 

Einsatzdauer: 61 Minuten 107 Minuten 107 Minuten 
 

Ort: Hauptstrasse Hauptstrasse Hauptstrasse 
 

Geschwindigkeit: Ausserorts 80 Innerorts 50 Innerorts 50 
 

Fahrzeuge: 188 760 353 
 

Übertretungen: 2 16 32 
 

Anteil in Prozent: 1.06 % 2.11 % 9.07 % 
 

Max. km/h: 95 70 67 
 

OB: 2 15 32 
 

OV: 0 1 0 
 

OV+: 0 0 0 
 

OB = Ordnungsbussenverfahren - innerorts 1 bis 15 km/h zu schnell 
OV = Ordentliches Verfahren nach Art. 90 Abs. 1 SVG - innerorts 16 - 24 km/h zu schnell 
OV+ = Ordentliches Verfahren nach Art. 90 Abs. 2 oder 3 SVG - innerorts mehr als 25 km/h zu schnell 
 

Polizei Basel-Landschaft, Verkehrssicherheit 

mailto:beidebasel@wildenachbarn.ch
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Mütter- und Väterberatung 
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Informations- und Beratungsstelle Alter 
 

Die Informations- und Beratungsstelle Alter (ehemalige Fachstelle für Altersfragen) informiert 
und berät die Einwohnerinnen und Einwohner bei Fragen rund ums Alter. Im Auftrag                   
der Gemeinden der Versorgungsregion APG Waldenburgertal plus wird die Informations- und 
Beratungsstelle von der Pro Senectute beider Basel geführt.  
 

Zur Versorgungsregion APG Waldenburgertal plus gehören die Gemeinden Arboldswil, 
Bennwil, Bretzwil, Hölstein, Lampenberg, Langenbruck, Lauwil, Liedertswil, Niederdorf, 
Oberdorf, Ramlinsburg, Reigoldswil, Titterten und Waldenburg. 
 

Die bekannte Non-Profit-Organisation setzt sich seit jeher und mit umfangreichen 
Dienstleistungen für das Wohl älterer Personen und dafür ein, dass diese so lange wie                 
möglich aktiv und selbstbestimmt daheim leben können. Seit April 2022 ist die Informations-          
und Beratungsstelle ebenfalls für die Bedarfsabklärung bei einem allfälligen Eintritt in eine 
stationäre Institution (Alters- und Pflegeheim) zuständig. Die Bedarfsabklärung beinhaltet 
nebst der pflegerischen Abklärung auch die Klärung der Finanzierung eines stationären 
Aufenthalts. 
 

Regula Jaeger und ihr Team von der Pro Senectute beider Basel beraten Sie seriös und 
umfassend. Die Beratungen finden je nach Ihrem individuellen Bedürfnis bei Ihnen zuhause, 
in den Räumlichkeiten der Gemeinde oder am Liestaler Standort der Pro Senectute beider 
Basel statt.  
 

Möchten Sie ein persönliches Gespräch vereinbaren? Das Team der Informations- und 
Beratungsstelle der Pro Senectute beider Basel freut sich über Ihre Kontaktaufnahme            
und steht Ihnen von Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr via die Telefonnummer 
061 927 92 55, E-Mail-Adresse: beratung@ibs-wplus.ch oder die Postanschrift "Pro Senectute 
beider Basel, Regula Jaeger, Bahnhofstrasse 4, 4410 Liestal" zur Verfügung. 
 

Die Versorgungsregion APG Waldenburgertal plus freut sich, dass sie durch die 
Zusammenarbeit mit der Pro Senectute beider Basel der Bevölkerung eine kompetente 
Beratung in den Fragen rund um das Alter anbieten kann. 
 

Versorgungsregion APG Waldenburgertal plus 
 

 

Medizinische Notfallversorgung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:beratung@ibs-wplus.ch
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Grundbucheintragungen 

 

Kauf. Parzellen 1034: 18 m2 mit Kleinbaute/Nebengebäude "Dorf"; 1036: 710 m2 mit 
Kleinbaute/Nebengebäude 50a, Einfamilienhaus Hauptstrasse 52, Garage 52a, übrige 
befestigte Fläche, Gartenanlage "Dorf". Veräusserer: Hänggi Stefan, Bretzwil, Eigentum seit 
21.03.2018. Erwerber: Schaub Roger und Valérie, Nunningen. 
 

 

Kauf. Parzelle 1748: 854 m2 Einfamilienhaus In der Rösi 5, Unterstand/Überdachung, übrige 
befestigte Fläche, Gartenanlage, See/Ausgleichsbecken "Rösi". Veräusserer: Mura Marcel, 
Liestal, Eigentum seit 11.07.2000. Erwerber: Casas Stefan und Bieri Sarah, Frenkendorf. 
 

 

Kauf. Parzelle 1320: 845 m2 Acker, Wiese, Weide "Hagmätteli". Veräusserer:                             
Mühlberg Pascal, Liestal, Eigentum seit 12.11.2025. Erwerber: TIPA IMMO AG, Bretzwil. 
 

 

Baugesuche 

 

0404/2025. Bauherrschaft: Rohde André und Sylvia, Unterbrang 31, 4207 Bretzwil.                         
Projekt: Zweckänderung Unterstand, Bauten und Anlagen zur Pferdehaltung,                                  
Parzelle 1563, Unterbrang 31. Projektverantwortliche Person: mRohner.ch - IT & Architektur,                      
Weidentalweg 15, 4436 Oberdorf. Das Bauvorhaben liegt ausserhalb der Bauzone und/oder 
bedarf einer Rodungsbewilligung. 
 

 

Kleinbau- und Renovationsgesuche 

 

K2/2026. Bauherrschaft: Rysavy Daniel und Vladimira, Mühlemattstrasse 1,                                           
4207 Bretzwil. Projekt: Gartenhaus und zwei Terrassenüberdachungen,                                           
Parzelle 1282, Mühlemattstrasse 1. Projektverantwortliche Person: Rysavy Daniel                                
und Vladimira, Mühlemattstrasse 1, 4207 Bretzwil. 
 

 

Bauinspektorat Basel-Landschaft 

 

Das Bauinspektorat Basel-Landschaft ist zuständig für die Bearbeitung und die Bewilligung 
der Baugesuche in allen Gemeinden ausser der Gemeinde Reinach. Mit dem elektronischen 
Baugesuch (E-Baugesuch) bietet das Bauinspektorat eine bequeme und effiziente 
Möglichkeit, die Bauvorhaben digital abzuwickeln. 
 

Unter bauinspektorat.bl.ch finden Sie alle wichtigen Informationen, um ein Baugesuch korrekt 
und vollständig einzureichen. Bitte beachten Sie, dass eine frühzeitige und vollständige 
Einreichung Ihres Baugesuchs eine schnelle Bearbeitung ermöglicht. Nutzen Sie die 
bereitgestellten Wegleitungen und Planbeispiele, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen 
Unterlagen vorliegen. Sie können Ihr Baugesuch sowohl elektronisch als auch in Papierform 
einreichen. 
 

 

Zünden von Feuerwerk 

 

Aufgrund der im Polizeireglement der Gemeinde Bretzwil fehlenden Bestimmungen gilt                    
in Bretzwil für das Zünden von Feuerwerk aktuell die folgende, auf der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts basierende Regelung. 
 
 

Feuerwerk ist ausschliesslich am 31. Juli, 1. August und 31. Dezember jeweils ab                    
18.00 bis um 01.00 Uhr des Folgetags gestattet. 
 

 

Wir bitten Sie, diese Vorgaben am kommenden Nationalfeiertag zu beachten und einzuhalten. 
 

Gemeinderat Bretzwil 
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Bevölkerungsstatistik 

 
 

 Zuzüge 
 

 

 Gebreyesus Kaleab WUMA Niederdorf 
 Kaspar Dominic Kirchgasse 2 
 Casas Stefan In der Rösi 5 
 Bieri Sarah In der Rösi 5 
 Jeger Elio Unter Sabel 24 
 Dabrowski Daniel Oberfeld 32 
 Kaspar Céline Kirchgasse 2 
 

 Wegzüge 
 

 

 Grieder Alisha nach Hölstein 
 mit Hailey, Jason, Jamie, 
 Maverick und Jayleen 
 Trummer Lisa nach Reinach 
 Schürch-Abt Peter und Claudia nach Ziefen 
 Trummer Nicola nach Hölstein 
 Hertig Mario nach Allschwil 
 Karrer Giatrinia nach Bubendorf 
 Garrels Till nach Konolfingen 
 Nöthiger Rolf nach Frankreich 
 

 Geburten 
 

 

9. März 2026 Rieder Nora, Tochter des Rieder Michael und der Rieder Daria, 
wohnhaft an der Sonnhalde 7. 

 

 Todesfälle 
 

 

16. März 2026 Brodbeck-Meier Ruth, von Lausen BL, wohnhaft gewesen an der 
Hauptstrasse 29, im 88. Altersjahr. 

 

Bevölkerungsstand am 30. Juni 2026 732 EinwohnerInnen 
 

 

Gratulationen zum Geburtstag 

 
 

Am 24. April 2026 konnte Clara Schwarz-Dietler an der Reigoldswilerstrasse 11b 
ihren 80. Geburtstag feiern. 

 

Am 7. Mai 2026 konnte Gertrud Gerber-Lengacher auf dem Hof Freisnacht 35                 
ihren 80. Geburtstag feiern. 

 

Am 11. Juni 2026 konnte Verena Saner-Hunziker an der Rösistrasse 5                                 
ihren 80. Geburtstag feiern. 

 

Am 18. Juni 2026 konnte Oswald Bracher-Plattner am Bühlweg 7 seinen                    
85. Geburtstag feiern. 

 

Wir gratulieren nochmals ganz herzlich und wünschen für die weiteren Lebensjahre alles Gute, 
Gesundheit und Wohlergehen. 
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung 

 

Gemeindeverwaltung 
 

Wegen Ferien des Gemeindeverwalters bleibt die 
Gemeindeverwaltung vom 
 

Montag, 6. Juli 2026 bis Freitag, 17. Juli 2026 
 

geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
 

Budget 2027 
 

Wünsche und Begehren zu den Budgets 2027 der Bürger- und Einwohnergemeinde können 
bis am Montag, den 31. August 2026 schriftlich und begründet zuhanden des Gemeinderats 
eingereicht werden. Anliegen, die nach diesem Termin vorgebracht werden, können bei der 
Bearbeitung der Budgets nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
 
 

Seniorenausfahrt 2026 
 

Die diesjährige Seniorenausfahrt findet am 
 

MITTWOCH, 26. AUGUST 2026 
 

statt. Alle AHV-berechtigten Einwohnerinnen und Einwohner sowie deren noch nicht 
rentenberechtigten Ehepartner sind von der Gemeinde zu dieser ganztägigen Ausfahrt ganz 
herzlich eingeladen (Unkostenbeitrag Fr. 20.-- pro Person). Eine detaillierte Einladung mit 
Anmeldemöglichkeit folgt mit separater Post. 
 
 
 

Ablesen der Wasseruhren 
 

Für die Bezugsperiode vom 1. Juli 2025 bis am 30. Juni 2026 werden die Wasseruhren in der 
Zeit vom 

Montag, 22. Juni 2026 bis Freitag, 26. Juni 2026 
 

durch den Gemeindearbeiter Simon Rüegg abgelesen. 
 

Liegenschaftsbesitzer, die in dieser Woche tagsüber abwesend sind, bitten wir, den 
Zählerstand der Wasseruhr selbständig abzulesen und diesen bis am Freitag,                                     
den 17. Juli 2026 der Gemeindeverwaltung bekannt zu geben. 
 

Die Angaben über den Zählerstand der Wasseruhr werden von der Gemeinde für das 
Ausstellen der Rechnungen für den Wasserbezug sowie die Abwassergebühr benötigt. 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 

 hier abtrennen 
 

Name/Vorname: ............................................................................................................... 
 

Strasse/Nr.: ............................................................................................................... 
 

PLZ/Ort: ............................................................................................................... 
 

Zählerstand der Wasseruhr am: .........................: ..................................................................... 
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Altmetallsammlung 
 

Von Montag, 24. August 2026 bis Freitag, 4. September 2026 wird eine Altmetallsammlung 
durchgeführt. Während dieser Zeit steht eine Altmetallmulde auf dem Platz vis-à-vis des 
Gemeindezentrums. 
 

Nebst Altmetall können auch Haushaltgrossgeräte, wie Waschmaschinen, Tumbler, 
Backöfen, Geschirrwaschmaschinen, Haushaltkühlgeräte, Klimageräte und Boiler mit 
PUR-Schaum bis 30 kg sowie sämtliche elektronischen Geräte, wie Computer, Drucker 
etc. auf diesem Weg entsorgt werden. 
 

Weiterhin nicht deponiert werden dürfen: Gummi, Pneus, Gasflaschen, Steine, Holz, Boiler mit 
Pur-Schaum über 30 kg, Benzin- und andere Kanister. 
 
 
 

Melden von grösseren Wasserbezügen 
 

Im Rahmen der Erneuerung der Technik im Pumpwerk Aumatt und im Reservoir Hollen wurde 
eine permanente Überwachung des Wasserverbrauchs in unserer Gemeinde eingerichtet. 
Dies verbunden mit einer automatischen Alarmierung bei einer Abweichung vom üblichen 
Verbrauch, so dass ein möglicher Wasserleitungsbruch rasch detektiert und repariert werden 
kann. 
 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bitten, der Gemeindeverwaltung grössere 
ausserordentliche Wasserbezüge, zum Beispiel für das Füllen eines Swimming-Pools im 
Vorfeld zu melden. Dies kann mittels eines Emails gemeinde@bretzwil.ch oder per Telefon 
061 943 04 40 oder 079 787 65 20 erfolgen. 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe bereits im Voraus. 
 

 

 

SENIORENVEREIN  
HINTERES FRENKENTAL 
 

Seniorenreise vom 19.Mai 2026 auf die Bütschelegg 
 

Mir hei blanet und gstudiert * wo's eus mit dr Früehligsfahrt anefuehrt * hei vill Ideeä gha, vo noh und 
färn * zum Schluss simer cho: Richtig Bärn * Wenn göngä mir furt? Frueh oder spot? Ä Kaffi-Halt, wenns 
goht * mir fahrä erscht am zähni wäg * zum Zmittag uf d'Bütschelegg * drumm muesä mir s'Gipfeli und 
ä Kaffi vergässä * will's znoch isch vor em Mittagässä * und jetz isches scho so wyt, dr 19. Mai * wo mir 
so lang druf gwardet hei * und dr Sägesser – Car fahrt au grad i * 49 Personä stigä i * s'goht los uf im  
Landwäg Richtig Bärn * aber ebä ohni Kaffi, das hei nit alli gärn * Köniz – Schliern - Oberbalm * alles 
nummä bärguf es isch ä Qual * Bäum am Wägrand, Stross isch steil und cheibä schmal * do und dört 
dönt es ach * aber eusä Schofför reddet die Sach * mängisch blibt eim scho d'Luft stoh * und frogt sich, 
wie sell das wyter goh? * aber im Nu simer uf erä Höchi vo 1050 Meter * was jetz no chunt gniessä mir 
spöter * Mir hei sehr guet gässä – bürgerlich * mit Nachschub und Dessert – eifach herrlich * Ä baar 
Schritt obsi z'Fuess – isch grad e Gnuss * und ä wyti Ussicht zmitts in Chüeh und Ross * s'ischs Wärt 
gsi – Bütschelegg ade * denn mir hei sovill gseh * Ou !  und jetz aber wieder bärgab Richtig Madiswil * 
zum e ersehntä Kaffi – Ziel * d' Bckerey Felber niemerim bekannt * het eus verwöhnt mit Allerhand * im 
Wintergardä hei mir is gmüetlich gmacht * mit Kaffi – Ärdbeerdörtli -Glace und s'git nütmeh z'nacht * am 
föifi heisst's Abschied neh vom Kaffi Felber * was für e schönä Dag es gsi isch, weiss Jedes sälber * 
Mir verlöiä Madiswil – Langedaal und s' Oberaargau * fahrä heiwärts in's Baselbiet ohni Schtau * Im 
Septämber si mr uf im Aegerisee * dört wird's denn am Morgä scho ä Kaffi geh * Eusä symbadischä 
Schofför het alles super gmacht * drum nomol ä liebä Dank und Guetnacht. 
 

I wünsch allnä ä schönä Summer – hebets guet und läbet wohl – bis zum nechschtä Mol 
 

Euchi Chronischtin EVA FLURI 
 

mailto:gemeinde@bretzwil.ch
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 FrauenvereinBretzwil 
 

 

 Sommerpause beim Mit tagst isch  
 

 Es würde uns sehr freuen, Sie  
 

 am 8. September 2026 
 

 wieder begrüssen zu dürfen. 
 

Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Bretzwil einen schönen und 
erholsamen Sommer und danken für das uns entgegengebrachte Vertrauen von Herzen. 
 

 

Einladung 
 

Es würde uns sehr freuen, Sie ab September wieder jeden 

 zweiten Dienstag im Monat an unserem 
 

Mittagstisch 
 

begrüssen zu dürfen. 
 

Wann: Dienstag, 8. September 2026 um 12.00 Uhr 
 

Wo: Restaurant Blume in Bretzwil 
 

Kosten: Fr. 15.-- 
 

Die Kosten beinhalten Suppe, Mittagessen, Dessert, Mineralwasser, Tee und     
einen Kaffee. 

 

Für eine Anmeldung von neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie eine Abmeldung                     
der regelmässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis jeweils am Sonntag vor dem 
Durchführungstermin wären wir sehr dankbar! 
 

An-/Abmelden bei: Christina Hertig, Reigoldswilerstrasse 2, 4207 Bretzwil 
 Tel. 061 941 16 34 / 079 714 22 18 
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 Eltern-Kind-Treff Bretzwil 
 

 

- Daten 3. Quartal 2026 - 
 

19. August 2026 26. August 2026 2. September 2026 
9. September 2026 16. September 2026 23. September 2026 
 
Der Eltern-Kind-Treff ist ein Angebot der Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil für Kinder                                       
in Begleitung einer erwachsenen Person. Kinder ab Geburt sind willkommen, ebenso               
natürlich ältere Geschwister. Wir treffen uns jeweils am Mittwochnachmittag von 14.00                                               
bis 16.00 Uhr. Bei schönem Wetter sind wir auf dem Spielplatz/Schulplatz. 
 

Falls die Witterung zu kalt oder zu nass sein sollte, sind wir im Gemeindezentrum,                                         
um gemeinsam zu spielen, uns auszutauschen und eine Geschichte mit christlichem                      
Inhalt zu hören. Um 15.30 Uhr essen wir jeweils gemeinsam z'Vieri. Für die Kinder ist der       
ElKi-Treff eine gute Möglichkeit, zukünftige Spielgruppen-/Kindergarten- und Schulkameraden 
kennenzulernen! 
 

Zwischendurch basteln wir auch zusammen und gestalten im Advent traditionell das                 
ElKi-Weihnachtsfenster. Das Zvieri für die ElKi-Treffs sowie das Bastelmaterial, usw.                                
ist jeweils vorhanden. Der Eltern-Kind-Treff finanziert sich durch freiwillige Spenden von          
Seiten der Eltern/Teilnehmenden. 
 

Die Daten und das genaue Programm sind dem Kirchenboten sowie dem Mitteilungsblatt                     
der Gemeinde zu entnehmen. Sie sind auch auf der Website der Kirchgemeinde sowie der 
Gemeinde Bretzwil ersichtlich. Ebenfalls gibt es eine WhatsApp Gruppe, der man gerne 
beitreten darf. So ist man immer aktuell über die Durchführung informiert. 
 

Bei Fragen stehe ich Euch unter 061 773 00 55 oder 077 508 90 55 gerne zur Verfügung. 
 

Brigitte Moser 
 

 

Vereinsanlässe 3. Quartal 2026 

 

Datum Verein Anlass 
 

Juli 2026 
 

11.07.2026 Verschönerungsverein Bretzwil Bänkli ausmähen 
 

August 2026 
 

01.08.2026 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil 1. August-Feier 

07.08.2026 TV Bretzwil Warm-up Beachturnier 

08.08.2026 TV Bretzwil Beachturnier 

14.08.2026 Feuerwehr Bretzwil Waldbrandübung in Reigoldswil 

22.08.2026 TV Bretzwil Vereinsreise 
 

September 2026 
 

08.09.2026 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

12.09.2026 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Muttenzer March Contest 

12.09.2026 Verschönerungsverein Bretzwil Arbeitseinsatz 

26.09.2026 Viehzüchter Bretzwil Viehschau 
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Reklame 
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